
Vorwort

Die 2. Auflage dieses Buches bringt verschiedene Neuerungen. Zum einen er-
scheint nun Andreas Gietl, der bereits an der 1. Auflage mitgewirkt hat, als Co-
Autor, zum anderen wurde die Darstellung umfassend aktualisiert: Die Recht-
sprechung ist umfänglich eingearbeitet und auch die Ausbildungsaufsätze der
letzten 10 Jahre wurden systematisch ausgewertet und mit ihren wesentlichen
Inhalten in den Text aufgenommen.
Neu in das Buch aufgenommen haben wir den Arztvertrag und den Verbraucher-
kredit, der nun auch umfassend gesetzlich geregelt ist. Der Dienstvertrag bleibt
dagegen dem Buch zum Arbeitsrecht vorbehalten. Die Änderungen durch das
„Gesetz zur Reform des Bauvertragsrechts und zur Änderung der kaufrechtli-
chen Mängelhaftung“ sind ebenfalls bereits eingearbeitet.
Unverändert nimmt die vorliegende Darstellung die Verflechtung zwischen
„Schuldrecht AT“ und „Schuldrecht BT“ ernst, die das Bürgerliche Gesetzbuch
seit 2002 auszeichnet, und enthält deshalb vergleichsweise schlanke Abschnitte
zu Kauf- und Werkvertrag, dafür aber eine recht ausführliche Darstellung des
Mietrechts, in dem der Gesetzgeber diese Verflechtung versäumt hat. Die Propor-
tionen dieses Buches weichen also mitunter von den Proportionen anderer Bü-
cher zum Besonderen Schuldrecht erheblich ab.
Unser besonderer Dank gilt Luis Thoma und Eva Lackner für die Hilfe bei der
Überarbeitung dieses Buchs.

Regensburg im Januar 2018 Prof. Dr. Martin Löhnig
Dr. Andreas Gietl
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Vorwort zur 1. Auflage

Das Bürgerliches Gesetzbuch regelt im achten Abschnitt des zweiten Buches,
dem „Besonderen Schuldrecht“, einzelne Schuldverhältnisse, die durch Vertrag,
§§ 433–676h BGB, oder durch Gesetz, §§ 677–853 BGB, zustande kommen
können. Das vorliegende Buch beschäftigt sich mit der ersten Gruppe von
Schuldverhältnissen, den Vertraglichen Schuldverhältnissen, während die Gesetz-
lichen Schuldverhältnisse im gleichnamigen Band der Studienreihe von Chris-
toph Althammer behandelt werden.
Die Regelungen des Besonderen Schuldrechts sind nicht abschließend. Das Bür-
gerliche Gesetzbuch kennt nämlich keinen vertragsrechtlichen Typenzwang, son-
dern beruht auf dem Grundsatz der Vertragsfreiheit, wie er in § 311 Abs. 1 BGB
zum Ausdruck kommt. Es können also grundsätzlich Verträge mit beliebigem
Inhalt geschlossen werden und das Bürgerliche Gesetzbuch regelt nur einige be-
sonders geläufige Vertragsarten. Vorliegende Darstellung greift sich mit Kaufver-
trag, Tausch, Schenkung, Werkvertrag, Reisevertrag, Mietvertrag, Pacht, Leihe,
Leasing, Darlehen und Bürgschaft zehn gesetzlich geregelte und einen häufig
auftretenden, von der Rechtspraxis entwickelten Vertragstyp (Leasing) heraus,
die in der zivilrechtlichen Ausbildung in den mittleren Semestern besondere Be-
deutung haben.
Einige gesetzlich geregelte Vertragsarten, wie etwa der Auftrag oder der Dienst-
vertrag, fehlen genauso wie häufig vorkommende, außerhalb des Gesetzes entwi-
ckelte Vertragsarten wie Bauträgervertrag oder Factoring. Die Rechtsprobleme
des Auftrags werden im Rahmen des Gesetzlichen Schuldverhältnisses „Ge-
schäftsführung ohne Auftrag“, §§ 677 ff. BGB, abgehandelt, der Dienstvertrag
in seiner weitaus häufigsten Form, dem Arbeitsvertrag, im Arbeitsrecht. Die
komplexeren außergesetzlichen Vertragsarten spielen in der Regel erst bei der
Vertiefung des Vertragsrechts im Rahmen der Examensvorbereitung eine Rolle
und die Befassung mit ihnen setzt solide Kenntnisse der gesetzlich geregelten
Vertragsarten voraus, die dieses Buch vermitteln will. Eine vertiefte Darstellung
des Verbraucherschutzrechts liefert der gleichnamige Band dieser Reihe.
Seit der zum 1. Januar 2002 in Kraft getretenen Schuldrechtsmodernisierung
sind Besonderer und Allgemeiner Teil des Schuldrechts noch enger miteinander
verflochten als zuvor. In vielen zentralen Bereichen, etwa dem Kauf- oder Werk-
mängelrecht, enthält des Bürgerliche Gesetzbuch keine eigenständigen Regelun-
gen mehr, sondern verweist weitestgehend in das Allgemeine Schuldrecht, so
etwa in §§ 437 und 634 BGB. Die Beschäftigung mit dem „SchR BT“ setzt also
– genauso wie die Lektüre dieses Buches – Kenntnisse des „SchR AT“ voraus
und verlangt von Studentinnen und Studenten die Bereitschaft, Lücken und Un-
klarheiten in diesem Bereich gegebenenfalls zu schließen, etwa durch gezieltes
Nachschlagen im Allgemeinen Schuldrecht von Jacob Joussen. Vorliegende Dar-
stellung nimmt diese Verflechtung zwischen „AT“ und „BT“ ernst und enthält
deshalb vergleichsweise schlanke Abschnitte zu Kauf- und Werkvertrag, dafür
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aber eine recht ausführliche Darstellung des Mietrechts, in dem der Gesetzgeber
diese Verflechtung versäumt hat; die Proportionen dieser Darstellung weichen
deshalb mitunter von den Proportionen anderer Bücher zum Besonderen Schuld-
recht erheblich ab. Darüber hinaus nimmt die Darstellung bei der Auswahl der
erörterten Problemfragen und beim Umfang der Schilderungen besondere Rück-
sicht auf die Bedürfnisse der Leserinnen und Leser aus dem mittleren Semestern
und versteht sich deshalb nicht als umfassendes und auf Vollständigkeit angeleg-
tes „großes“ Werk. Vielmehr werden in diesem Studienbuch diejenigen Inhalte
angeboten, die nach einer ersten Beschäftigung mit den vertraglichen Schuldver-
hältnissen beherrscht werden sollten; nur bei den ganz zentralen Vertragsarten
wird auf weiterführende Literatur und Rechtsprechung verwiesen. Zur Einübung
der schuldrechtlichen Fallbearbeitung kann Martin Löhnig, „Falltraining im Zi-
vilrecht 2“ nützlich sein.
Meine Konstanzer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Carolin Engler, Annemarie
Heidenhein, Franziska Kraus, Lukas Lehmann, Simon Letsche, Antonia Schnitz-
ler und Judith Spiri haben mir nicht nur geholfen, das rechte Maß der inhaltli-
chen Tiefe der Darstellung zu finden, sondern haben mich vor allem auch durch
ihre ständige Gesprächsbereitschaft und durch die kritische Lektüre einzelner
Abschnitte sehr unterstützt. Besonders hervorzuheben ist, dass Andreas Gietl die
Abschnitte zu Miete, Pacht und Leasing so eigenständig bearbeitet hat, dass ich
nur noch wenige Veränderungen vornehmen musste. Ihnen allen danke ich ganz
herzlich für die Mitarbeit an diesem Buch, genauso wie Caroline Berger, die das
Manuskript betreut hat und Anita Bohn, LL.M. (London), die für die abschlie-
ßenden Korrekturen gesorgt und die Register erstellt hat.
Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich viel Freude und Gewinn bei der Arbeit
mit dem Buch und bitte jederzeit um Kritik und Verbesserungsvorschläge, die
mich am besten unter martin.loehnig@jura.uni-regensburg.de erreichen.

Konstanz/Regensburg, im Juli 2008 Martin Löhnig
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